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ben , so ist das in den Apotheken aus 8 ^ -

äiees I îguiritiae selbst .bereitete Extract zu
nehmen.

34 ) Bekanntmachung des Consifto-

riums vom 18 . Dec . , xubl . den 25.
Dec . 1833.

Termine wegen Da nach Artikel 90 . der Landgemeinde-
ncun Kwchen-" Ordnung das Rechnungsjahr der Kirchjuraten

«hmrkchnungs-^ und Kirchenrechnungsführer vom 1 . May bis

SchEocmrien ' ^ 0 ' ^lpul laust und hiernach der Hebungsan-
te und Zins-Re- tritt eines neuen Kirchjuraten oder Kirchenrech-

ftanten. nungsführers künftig auf den 1 . May fällt,

so haben die Prediger von jetzt an beym Wech¬
sel der Kirchjuraten und Kirchenrechnungsführer
die Termine wegen Erklärung des neuen Kirch¬
juraten oder Kirchenrechuungsführers über die
Schuld - Documente und Zinsen - Restanten am
Ende des Monats Februar und des Monats

April anzusetzen und die deshalb abgehaltenen
Protocolle vor Ausgang des Monats May in

Original an den Anwald der geistlichen Güter
einzusenden.

Obigemnach wird die unterm 28 . Nov.
erlassene Bekanntmachung hiedurch abgeändert.
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